
 

 
Kündigungsbedingungen Faschingsumzug Münchsmünster e.V. 

Faschingsumzug Münchsmünster e.V. 

Kündigungsbedingungen der Mitgliedschaft 

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist unter Einhaltung der folgenden Bedingungen 
möglich: 

1. Kündigungsfrist 
Ein Austritt kann ohne Einhaltung einer Frist erfolgen und wird mit Eingang der 
Kündigung beim Verein wirksam. 

2. Form der Kündigung 
Die Kündigung muss in Textform erfolgen (z. B. per E-Mail oder über das 
Kontaktformular auf unserer Website). Eine schriftliche Kündigung per Post ist 
ebenfalls möglich. 

3. Wirksamkeit der Kündigung 
Maßgeblich für die Fristwahrung ist der Eingang der Kündigung beim Verein. 

4. Bestätigung 
Nach Eingang der Kündigung erhält das Mitglied eine schriftliche Bestätigung. 

5. Beitragsverpflichtung 
Die Pflicht zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge besteht bis zum Ende der Mitgliedschaft 
fort. Bereits gezahlte Beiträge werden nicht zurückerstattet. 

6. Sonderkündigungsrecht 
Ein außerordentliches Kündigungsrecht bleibt unberührt, sofern ein wichtiger Grund 
vorliegt. 

Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, 
schriftliche Austrittserklärung oder Ausschluss 

 


